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§ 3 BJPG Prüfungskommission
 BJPG - Berufsjägerprüfungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Prüfung ndet mindestens einmal jährlich vor der von der Landesregierung bestellten Prüfungskommission

statt.

(2) Die Prüfungskommission besteht aus einem mit dem Jagdwesen vertrauten rechtskundigen Beamten des Amtes

der Steiermärkischen Landesregierung als Vorsitzenden und zwei jeweils auf die Dauer von drei Jahren bestellten

Prüfungskommissären (Ersatzmännern), von denen einer dem Stande der Berufsjäger anzugehören hat.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 77/2008

In Kraft seit 25.07.2008 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=77/2008&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 3 BJPG Prüfungskommission
	BJPG - Berufsjägerprüfungsgesetz


